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  Ernsthofen, am 17.5.2016 

 

 

 

 

LÄRMBELÄSTIGUNG durch MÄHEN, udgl.  

 
 

Zum Schutz der Bevölkerung vor übermäßiger Lärmbelästigung ist die Verwendung und der 
Betrieb von lärmerzeugenden Maschinen in Wohngebieten in der Zeit von täglich 20.00 Uhr  bis 
06.00 Uhr, an Samstagen ab 15.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ganztägig untersagt.  
 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Umweltschutzverordnung der Gemeinde 
Ernsthofen unter www.ernsthofen.gv.at oder vom Anschlag an der Amtstafel.  
 

KANNING 

 
Der Förderverein St. Wolfgang Kanning lädt Sie recht herzlich ein, die Veranstaltungen in der  
St. Wolfgang Kirche zu besuchen: 
Termine: 
27. Mai / 19.30 Vernissage und Rauminstallation von Alexander Waltner 
24. Juni / 19.30 Uhr Kabarett mit Pfarrer Mag. Herbert Reisinger  
    (Kartenreservierungen am Gemeindeamt Ernsthofen) 
 

HUNDE  

 
Liebe Hundebesitzer! Um Ihnen zu ermöglichen, den Kot Ihres Hundes leichter entsorgen zu 
können, wurden in ganz Ernsthofen Hundekottütenspender aufgestellt. Wir bitten Sie davon 
Gebrauch zu machen, um Ernsthofen sauber zu halten. Falls ein Behälter leer sein sollte, bitte 
den nächsten benutzen und am Gemeindeamt melden. 
 

NUTZTIERHALTUNG IM ORTSGEBIET  

 
Aufgrund von einigen Anrainerbeschwerden möchten wir Sie wie folgt informieren:   
 
Gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 dürfen im Bauland-Wohngebiet 
keine Nutztiere gehalten werden. Es darf das örtlich zumutbare Ausmaß an Lärm- oder 
Geruchsbelästigung nicht übertroffen sowie sonstige schädliche Einwirkungen auf die Umgebung 
nicht verursacht werden. Dagegen ist das Bauland-Agrargebiet für Bauwerke land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe und sonstiger Tierhaltung gewidmet,  somit für die Haltung von 
Nutztieren bestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gemeinde@ernsthofen.gv.at
http://www.ernsthofen.gv.at/


Sie können dazu gerne den Flächenwidmungsplan der Gemeinde Ernsthofen (Bauland-
Wohngebiet = gelbe Flächen; Bauland-Agrargebiet = grüne Flächen) einsehen. Grundsätzlich 
fallen Beschwerden über nicht ordnungsgemäße Tierhaltung nicht in die Kompetenz der 
Gemeinde, sondern ist in diesbezüglichen Angelegenheiten auf den privaten Rechtsweg zu 
verweisen.  
Im Sinne einer guten Nachbarschaft und einem konfliktfreien Zusammenleben in unserer 
Gemeinde, ersuchen wir um Beachtung dieser Rechtsvorschriften. 
 
 

BLUTSPENDEAKTION  

 
Samstag, 28. Mai 2016  

 
von 10.00 bis 13.00 Uhr (ACHTUNG NEUE ZEITEN) 

Annahmeschluss: 30 Minuten vor Ende der Blutspendeaktion 
im Feuerwehrhaus Ernsthofen 

 
NEU: Seit Jänner 2016 ist ein amtlicher Lichtbildausweis bei jeder Blutspende verpflichtend! 
 
 

WASSERUNTERSUCHUNG ORTSWASSERLEITUNG  

 
 

 
 
Sie können jederzeit die aktuellen Wasseruntersuchungsbefunde der Gemeinde Ernsthofen 
Ortswasserleitung sowie der Wasserversorgungsanlage Loderleiten auf unserer Hompage 
www.ernsthofen.gv.at/Gemeinde/Gemeindeeinrichtungen einsehen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister Karl Huber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiet Ortsnetz Ernsthofen

pH Wert (vor Ort) 7,88

Gesamthärte 11,4 °dH

Carbonathärte 9,5 °dH

Calcium (Ca) 57,5 mg/l

Magnesium (Mg) 15,0 mg/l

Nitrat 4,6 mg/l

Chlorid (Cl-) 8,3 mg/l

Sulfat 30,6 mg/l

Natrium (Na) 4,2 mg/l

Kalium(K) 1,1 mg/l

Pestizide Im untersuchten Umfang nicht bestimmbar
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